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Wirksamkeit der gesellschaftlichen Gerichte
Erfahrungen aus der Überprüfung der Beschlüsse der 
durch die Staatsanwaltschaft
GERHART MÜLLER,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR

Es ist gesetzlich bestimmter Klassenauftrag der Staatsan
waltschaft, die gesellschaftlichen Gerichte bei der Lösung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie ist verpflichtet, die 
Beschlüsse der Konflikt- und Schiedskommissionen auf 
ihre Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften zu 
überprüfen, gegen ungesetzliche Entscheidungen Einspruch 
beim Kreisgericht einzulegen, in den gesetzlich vorgesehe
nen Fällen die Durchführung von Beratungen zu beantra
gen sowie Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wenn Organe 
oder Leiter ihre gesetzlichen Pflichten gegenüber den ge
sellschaftlichen Gerichten verletzen (§ 24 StAG).

Im Rahmen dieses Aufgabenkomplexes nimmt die voll
ständige, gründliche und rechtzeitige Überprüfung der 
Beschlüsse einen zentralen Platz ein: Erstens hat sie Be
deutung für den wirksamen Schutz der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung, des sozialistischen Eigen
tums und der Volkswirtschaft sowie der gesetzlich garan
tierten Rechte und Interessen der Bürger. Zweitens gilt es, 
die Ergebnisse aus der Überprüfung der Beschlüsse im 
Zusammenwirken mit den für die Anleitung der gesell
schaftlichen Geridite verantwortlichen Organen zu nutzen, 
um deren Mitglieder immer besser zu befähigen, ihren spe
zifischen Beitrag zur Durchsetzung des sozialistischen 
Rechts mit hoher Wirksamkeit zu leisten.

Gewährleistung der Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit

Die Überprüfung der Beschlüsse der gesellschaftlichen Ge
richte ist für die Staatsanwaltschaft eine wichtige politisch
juristische Aufgabe. Sie obliegt den Staatsanwälten in den 
Kreisen und Städten. Von ihnen sind im Jahre 1981 insge
samt 84 446 Beschlüsse der gesellschaftlichen Gerichte über
prüft worden (65 282 Beschlüsse der Konfliktkommissionen 
und 19 164 Beschlüsse der Schiedskommissionen). Schon das 
allein verdeutlicht den Umfang der Tätigkeit der gesell
schaftlichen Gerichte und die Rolle, die sie in der sozia
listischen Rechtspflege unseres Landes spielen.

Der Einfluß der gesellschaftlichen Gerichte auf die 
Durchsetzung des sozialistischen Rechts zeigt sich aber ins
besondere in der durch ihre Tätigkeit gewährleisteten 
Rechtssicherheit. Die Ergebnisse der staatsanwaltschaftli- 
chen Überprüfung der Beschlüsse bestätigen die hohe 
Wirksamkeit der Arbeit der gesellschaftlichen Gerichte. 
Im Jahre 1981 wurden lediglich 16,2 Prozent ihrer Be
schlüsse beim Kreisgericht angefochten. Das heißt,- in rund 
84 Prozent aller von den gesellschaftlichen Gerichten be
handelten Sachen haben die daran beteiligten Bürger, Be
triebe und Organe die getroffene Entscheidung akzeptiert. 
Das spricht für die große Autorität, die die gesellschaft
lichen Gerichte durch ihr überzeugendes erzieherisches 
Wirken überall genießen, und für ihren hohen Reifegrad.

Im Jahre 1981 brauchte die Staatsanwaltschaft nur 1 266 
Beschlüsse anzufechten. Die meisten der von den Beteilig
ten angefochtenen Beschlüsse entsprachen im Ergebnis 
der Gesetzlichkeit. Hingegen führte die staatsanwaltschaft- 
liche Anfechtung grundsätzlich zur Aufhebung der Be
schlüsse. Da der Staatsanwalt in der Regel nur dann beim 
Kreisgericht Einspruch einlegt, wenn das vom Antragstel
ler, Antragsgegner oder beschuldigten Bürger unterlassen 
wurde, obwohl der ergangene Beschluß nicht der Gesetz
lichkeit entspricht, ergibt sich daraus, daß ohne die staats- 
anwaltschaftliche Überprüfung annähernd die Hälfte der 
aufhebungsbedürftigen Beschlüsse bestehen geblieben 
wäre. Somit erweist sich die Überprüfung der Beschlüsse,

Konflikt- und Schiedskommissionen

die eine spezifische Form der staatsanwaltschaftlichen Auf
sichtstätigkeit darstellt, zugleich als eine wirksame und 
notwendige, neben dem Rechtsmittelrecht der Beteiligten 
bestehende zusätzliche Rechtsgarantie.

Empfehlungen zur Beseitigung von Konfliktursachen 
und begünstigenden Bedingungen

Im Wesen der sozialistischen Rechtspflege liegt begründet, 
daß bei der Lösung eines Rechtskonflikts auch der Aufdek- 
kung und Überwindung seiner Ursachen und begünstigen
den Bedingungen große Aufmerksamkeit gewidmet wird, 
damit derartige Konflikte künftig verhütet werden. Die 
gesellschaftlichen Gerichte können deshalb den zuständi
gen Leitern oder Organen entsprechende Empfehlungen 
geben (§§22, 23 KKO; §22 SchKO). Diese Empfehlungen 
sind Bestandteil des Beschlusses. Ihrer Bedeutung ent
spricht die gesetzliche Pflicht der Leiter und Organe, an 
die eine Empfehlung gerichtet wurde, dem gesellschaftli
chen Gericht darauf innerhalb von zwei Wochen schrift
lich zu antworten.

Die gesellschaftlichen Gerichte setzen mit ihren Mitteln 
die aktive gesellschaftsgestaltende Rolle unseres sozialisti
schen Rechts durch und bewirken über die Entscheidung 
des jeweiligen Konflikts hinaus notwendige Veränderun
gen zur Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit. So ha
ben in den im Jahre 1981 von der Staatsanwaltschaft über
prüften Beschlüssen die Konfliktkommissionen 10135 
(15,5 Prozent) und die Schiedskommissionen 1 312 (6,8 Pro
zent) Empfehlungen gegeben. Daß der Anteil der von den 
Schiedskommissionen beschlossenen Empfehlungen prozen
tual geringer ist, beruht hauptsächlich darauf, daß die Art 
der dort behandelten Fälle im allgemeinen weniger An
satzpunkte für weitergehende Maßnahmen bietet, als das 
vergleichsweise bei Arbeitsrechtsstreitigkeiten der Fall ist, 
die den Hauptteil der Arbeit der Konfliktkommissionen 
ausmachen.

Wie die ebenfalls auf ihre Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften von der Staatsanwaltschaft überprüf
ten Empfehlungen erkennen lassen, setzen sich die gesell
schaftlichen Gerichte kritisch und zunehmend unduldsa
mer mit Mängeln bei der Rechtsanwendung, mit falschen 
Rechtsauffassungen und ideologischen Fehlhaltungen zur 
Gesetzlichkeit sowie mit unsozialistischen Verhaltens
weisen auseinander. Qualität und Wirksamkeit der Emp
fehlungen haben sich deutlich erhöht. Dennoch bleiben hier 
noch Möglichkeiten ungenutzt. So schwankt z. B. bei nach 
Zahl und Art der behandelten Fälle vergleichbaren gesell
schaftlichen Gerichten der Anteil der Empfehlungen zwi
schen 40 Prozent und 1 Prozent der gefaßten Beschlüsse. 
Diese unbegründeten Niveauunterschiede müssen durch 
eine gute Anleitung der gesellschaftlichen Gerichte und 
eine qualifizierte Schulung ihrer Mitglieder noch zielstre
biger überwunden werden. Bewährt hat sich dabei insbe
sondere, Beispiele einer wirkungsvollen Arbeit mit Emp
fehlungen mehr hervorzuheben, sie lehrreich und anregend 
zu vermitteln.

Die meisten Empfehlungen betreffen solche Rechtsver
letzungen oder sonstigen Mängel in der Leitungstätigkeit, 
die weniger schwerwiegend sind. Das mindert jedoch kei
neswegs ihren Wert. Sind es oftmals doch gerade die sog. 
kleinen Fehler, Schwächen und Versäumnisse dieses oder 
jenes Leiters, die sich auf das Arbeitsklima in seinem Ver
antwortungsbereich maßgeblich auswirken und von denen


